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Regeste

Rückforderung von Gemeindebeiträgen (RRB Nr. 734 vom 26. Mai 2020)

Erwägungen

E. 2
Mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde können gemäss § 45 Abs. 1 lit. a und b VPO
Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des
Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt
werden. Die Beurteilung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht - abgesehen von hier
nicht vorliegenden Ausnahmefällen - untersagt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO e contrario).

E. 3
Der Beschwerdeführer verlangt mit seiner Beschwerde zum einen die Aufhebung der
ursprünglichen Verfügung von B.____ vom 2. Juli 2018 zufolge Nichtigkeit und zum
andern die Aufhebung des Nichteintretensentscheids von B.____ vom 16. Oktober 2018.
4.1 In einem ersten Schritt ist die Rüge der Nichtigkeit zu prüfen. Nichtigkeit bedeutet
absolute Unwirksamkeit einer Verfügung; sie wird im Falle fehlerhafter Verfügungen nur
ausnahmsweise angenommen (Urteil des Bundesgerichts 2C_387/2018 vom 18. Dezember
2018 E. 3.2). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind fehlerhafte Verfügungen
und Entscheide im Sinne der Evidenztheorie nichtig, wenn der ihnen anhaftende Mangel
besonders schwer ist, wenn er offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und wenn
zudem die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet
wird. Nichtigen Entscheiden geht jede Verbindlichkeit und Rechtswirksamkeit ab. Nach
bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann bei Vorliegen eines schwerwiegenden
Zuständigkeitsfehlers (sachliche und funktionelle Unzuständigkeit), eines schwerwiegenden
Verfahrensfehlers, eines schwerwiegenden Form- oder Eröffnungsfehlers oder eines
schwerwiegenden inhaltlichen Mangels eine Verfügung als nichtig betrachtet werden. Die
Praxis ist bei schwerwiegenden Verfahrensfehlern zurückhaltend. Nichtigkeit wird nur bei
ganz gewichtigen Verfahrensfehlern, die ohne weiteres erkennbar sind, angenommen (
Häfelin/Müller/Uhlmann , Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Zürich/St. Gallen
2020, Rz. 1096 ff., 1098). Die Nichtigkeit ist jederzeit und von sämtlichen staatlichen
Instanzen von Amtes wegen zu beachten; sie kann auch im Rechtsmittelweg festgestellt
werden (BGE 145 IV 197 E. 1.3.2; BGE 138 II 501 E. 3.1; BGE 132 II 342 E. 2.1). Es ist zu
prüfen, ob der ursprünglichen Verfügung von B.____ vom 2. Juli 2018 ein
schwerwiegender und offensichtlicher Mangel zugrunde liegt. 4.2 Nach § 40 Abs. 1 des
Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes (APG) vom 16. November 2017 richtet die Gemeinde
Bewohnerinnen und Bewohnern, deren Einkommen und Barvermögen unter
Berücksichtigung allfälliger Ergänzungsleistungen sowie allfälliger Zusatzbeiträge gemäss
Ergänzungsleistungsgesetz zur AHV und IV nicht ausreicht, rückzahlbare Beiträge zur



Deckung der Heimkosten aus. Diese Gemeindebeiträge sind gegenüber
Ergänzungsleistungen und Zusatzbeiträgen subsidiär (§ 40 Abs. 3 der Altersbetreuungs-
und Pflegeverordnung [APV] vom 20. März 2018). Gemäss § 41 APG kann die Gemeinde
die an die Deckung der Heimkosten ausgerichteten Beiträge gemäss § 40 samt Zinsen bei
der Bewohnerin oder dem Bewohner zurückfordern (Abs. 1); Beiträge, welche die
Gemeinde wegen eines Einkünfte- oder Vermögenswerteverzichts ausgerichtet hat, kann sie
samt Zinsen bei den Begünstigten zurückfordern (Abs. 2). 4.3 Der Beschwerdeführer stellt
sich auf den Standpunkt, dass er nicht Begünstigter im Sinne von § 41 Abs. 2 APG sei und
demzufolge auch nicht Adressat der angefochtenen Verfügung habe sein können. Damit
eine Rückforderung gegenüber einem Begünstigten vorgenommen werden könne, müsse
zwingend ein Vermögenswerteverzicht seitens der Bewohnerin oder des Bewohners
vorliegen. Ein Darlehen stelle keinen Vermögenswerteverzicht dar, weil ein gewährtes
Darlehen während der Darlehensdauer im Vermögen des Darlehensgebers verbleibe. Die
Beschwerdegegnerin sei zu Unrecht von einem Vermögenswerteverzicht ausgegangen und
habe damit eine Grundlage für die Anwendbarkeit von § 41 Abs. 2 APG geschaffen. Der
Gesetzeswortlaut sehe keine Möglichkeit vor, einen Darlehensnehmer zur Rückzahlung der
Gemeindebeiträge zu verpflichten. Die Beschwerdegegnerin hätte die von ihr
ausgerichteten Beiträge nach § 40 Abs. 1 APG bei der Mutter des Beschwerdeführers
zurückfordern sollen. Damit hätten die Beschwerdegegner das Recht offensichtlich falsch
angewendet, die Verfügung erweise sich folglich als nichtig und eine Verpflichtung zur
Rückforderung der Gemeindebeiträge falle ausser Betracht. 4.4 Die Beschwerdegegner
vertreten demgegenüber zusammenfassend die Auffassung, dass kein schwerwiegender
Rechtsmangel ersichtlich sei und der Beschwerdeführer keine Gründe anzuführen vermöge,
welche auf das Vorliegen einer Nichtigkeit schliessen liessen. Es stelle keine offensichtlich
unrichtige Rechtsanwendung dar, bei einem Darlehen von einem Vermögensverzicht
auszugehen und den Sachverhalt unter die Bestimmung von § 41 Abs. 2 APG zu
subsumieren. Vielmehr werfe der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde Rechtsfragen
auf, welche im Rahmen eines ordentlichen Rechtsmittelverfahrens hätten überprüft werden
können. Eine Überprüfung im ordentlichen Rechtsmittelverfahren sei jedoch aufgrund der
verpassten Rechtsmittelfrist nicht mehr möglich. Die Verfügung sei ferner von der
zuständigen Behörde erlassen und dem Beschwerdeführer vor Erlass der Verfügung das
rechtliche Gehör gewährt worden. Demzufolge leide die angefochtene Verfügung nicht an
einem qualifizierten Rechtsmangel. 4.5 Soweit der Beschwerdeführer den Erhalt des
Darlehens im Rahmen des vorliegenden Verfahrens noch bestreitet, ist einleitend
festzuhalten, dass sich die Aktenlage in dieser Hinsicht nicht anders präsentiert als im
Urteilszeitpunkt vom 25. August 2016. Im entsprechenden Urteil des Kantonsgerichts,
Abteilung Sozialversicherungsrecht, wurde ausgeführt, es sei dem Beschwerdeführer nicht
gelungen, seine Behauptung, dass er kein Darlehen in der Höhe von Fr. 100'000.-- von
seiner Mutter erhalten habe, mit dem notwendigen Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit zu untermauern. Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens beschränkt
sich der Beschwerdeführer darauf, seine diesbezügliche unbelegte Behauptung zu
wiederholen. Es ist deshalb vorliegend ebenfalls davon auszugehen, dass der
Beschwerdeführer im Jahr 2002 ein zinsloses Darlehen in der Höhe von Fr. 100'000.-- von
seiner Mutter erhalten hat. 4.6 Wie der Beschwerdeführer zutreffend dargelegt hat, kommt
eine Rückforderung der ausgerichteten Gemeindebeiträge bei der begünstigten Person erst
dann in Betracht, wenn ein Vermögensverzicht seitens der Bewohnerin oder des Bewohners
vorliegt. Ein Vermögensverzicht liegt vor, wenn die Entäusserung von Einkünften und



Vermögenswerten oder der Verzicht auf vollständige Ausschöpfung der vertraglichen
Rechte ohne Rechtspflicht oder (anderen) zwingenden Grund erfolgte und keine
gleichwertige Gegenleistung vereinbart wurde (vgl. Urteil des Bundesgerichts
9C_180/2010 vom 15. Juni 2010 E. 5.2; Erwin Carigiet/Uwe Koch , Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2009, S. 173). Mit dem Beschwerdeführer
kann festgehalten werden, dass die Gewährung eines Darlehens für sich alleine nicht eine
Verzichtshandlung ist, da ein Anspruch auf Rückzahlung besteht (vgl. Urteile des
Bundesgerichts 9C_586/2017 vom 5. Dezember 2017 E. 3.1 und 9C_180/2010 vom 15.
Juni 2010 E. 5.2). Ein Verzichtstatbestand ist jedoch anzunehmen, wenn bei einem
Darlehen unter den konkreten Umständen von Anfang an damit gerechnet werden kann,
dass das Geld nicht zurückbezahlt wird (vgl. Erwin Carigiet/Uwe Koch , a.a.O., S. 175).
Soweit ein Darlehen als Vermögensverzicht zu werten ist, stellt der Darlehensnehmer einen
Begünstigten im Sinne von § 41 Abs. 2 APG dar, welcher zur Rückforderung von
Gemeindebeiträgen verpflichtet werden kann. 4.7 Vorliegend wurde kein schriftlicher
Darlehensvertrag aufgesetzt und die Parteien haben aktenkundig weder eine ratenweise
Rückzahlung noch eine Sicherstellung vereinbart. Zudem ist aus den Akten nicht
ersichtlich, und wird vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht, dass - in den 16
Jahren seit der Darlehensgewährung - eine (teilweise) Rückzahlung erfolgt sei oder
Bemühungen für eine solche vorgenommen worden seien. Aus welchen Mitteln eine
Rückzahlung der gesamten Summe hätte erfolgen können, ist weder ersichtlich noch wird
dies vom Beschwerdeführer dargetan. Es ist unklar, welche Schritte zur Kündigung oder
Absicherung im Falle von wirtschaftlichen Schwierigkeiten eingeleitet worden wären. Zur
finanziellen Situation des Beschwerdeführers lässt sich den Akten nichts entnehmen. Mit
Schreiben vom 16. August 2018 hat der Beschwerdeführer schliesslich die Einrede der
Verjährung erhoben, wodurch seine Mutter vollumfänglich zu Verlust kam. Nach dem
Gesagten bestehen zahlreiche Anhaltspunkte dafür, dass die Mutter bereits im Zeitpunkt der
Darlehensgewährung nicht mit einer Rückzahlung gerechnet hat oder bei pflichtgemässer
Sorgfalt nicht hätte damit rechnen dürfen. Die Qualifikation des Darlehens als
Vermögensverzicht und des Beschwerdeführers als Begünstigter im Sinne von § 41 Abs. 2
APG erscheint nach dem Gesagten nachvollziehbar und jedenfalls nicht offensichtlich
falsch. Wie oben erwähnt (E. 4.1 hiervor), wird die Nichtigkeit nur bei ausgesprochen
schweren Rechtsverletzungen angenommen. Eine solche liegt der ursprünglichen
Rückforderungsverfügung nicht zugrunde. Das Vorbringen des Beschwerdeführers, dass
die SVA für die Berechnung der Ergänzungsleistungen jährlich Fr. 10'000.-- hätte abziehen
müssen, wenn sie das Darlehen als Vermögensverzicht verstanden hätte, ist nicht
unberechtigt, ändert aber an den vorstehenden Ausführungen nichts. Dieses Vorbringen
hinsichtlich der Qualifikation des Darlehens hätte der Beschwerdeführer in einem
ordentlichen Rechtsmittelverfahren zur Überprüfung bringen müssen und ist im Rahmen
der Nichtigkeitsbeschwerde (ebenso wie seine weiteren Vorbringen) unbehelflich. Damit ist
die Nichtigkeit der Rückforderungsverfügung zu verneinen und die Beschwerde in diesem
Punkt als unbegründet abzuweisen. 5.1 In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, ob der
Regierungsrat den Nichteintretensentscheid von B.____ vom 16. Oktober 2018 zu Recht
geschützt hat. Mit der Wiederaufnahme eines abgeschlossenen Verfahrens wird geprüft, ob
eine rechtskräftige Verfügung zu ändern oder aufzuheben sei (§ 39 Abs. 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes Basel-Landschaft [VwVG BL] vom 13. Juni 1988). Wer
einen Wiederaufnahmegrund entdeckt, muss innerhalb von 90 Tagen seit Entdeckung des
Wiederaufnahmegrundes bei der erstinstanzlich zuständigen Behörde ein



Wiedererwägungsbegehren stellen (§ 39 Abs. 2 VwVG BL i.V.m. § 40 Abs. 3 VwVG BL).
Gemäss § 40 Abs. 1 VwVG BL tritt die erstinstanzlich zuständige Behörde auf ein
Wiedererwägungsbegehren ein, wenn die der Verfügung zugrundeliegende Sach- oder
Rechtslage sich nachträglich zugunsten einer Partei wesentlich geändert hat (lit. a) oder ein
Revi-sionsgrund gemäss Absatz 2 vorliegt (lit. b). Ein Revisionsgrund liegt gemäss § 40
Abs. 2 VwVG BL vor, wenn ein Verbrechen oder Vergehen den Erlass der Verfügung
beeinflusst hat (lit. a); bei Erlass der Verfügung wesentliche Verfahrensvorschriften verletzt
oder aktenkundige erhebliche Tatsachen nicht berücksichtigt worden sind und eine Rüge
dieser Mängel in früheren Verfahren nicht möglich gewesen ist (lit. b); erhebliche
Tatsachen oder Beweismittel aufgetaucht sind, an deren Geltendmachung die Partei im
früheren Verfahren ohne Verschulden verhindert gewesen ist (lit. c); die Verfügung mit
einem schweren und offensichtlichen Rechtsmangel behaftet ist (lit. d). Die
Wiedererwägung von Verwaltungsentscheiden, die in Rechtskraft erwachsen sind, ist nicht
beliebig zulässig. Sie darf namentlich nicht bloss dazu dienen, rechtskräftige
Verwaltungsentscheide immer wieder infrage zu stellen oder die Fristen für die Ergreifung
von Rechtsmitteln zu umgehen (vgl. BGE 136 II 177 E. 2.1; BGE 120 Ib 42 E. 2b). 5.2 Der
Beschwerdeführer beruft sich auch unter dem Titel des Wiedererwägungsgesuchs darauf,
dass die Beschwerdegegnerin das falsche Recht angewendet habe und die Verfügung
deshalb mit einem schweren und offensichtlichen Mangel behaftet sei. Die
Wiedererwägungsschranke von § 40 Abs. 1 lit. b i.V.m. § 40 Abs. 2 lit. d VwVG BL ist
höher als die vom Bundesgericht festgelegte, auf den allgemeinen Vertrauensschutz
beruhende Schranke. Eine schwere und offensichtliche Rechtsmangelhaftigkeit im Sinne
dieser Bestimmung liegt nur bei gravierender Fehlerhaftigkeit vor, welche den Entscheid in
die Nähe der Nichtigkeit rückt (vgl. Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs-
und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 29. März 2017 [ 810 16 313] E. 4.3.2 ). Wie
vorstehend dargelegt (E. 4), ist kein schwerer und offensichtlicher Rechtsmangel zu
erkennen und folglich das Vorliegen des Revisionsgrundes nach § 40 Abs. 2 lit. d VwVG
BL gestützt auf die vorstehenden Überlegungen ebenfalls zu verneinen. Die in der
Rückforderungsverfügung berücksichtigte Rechtsbestimmung ist prima vista auf den zu
beurteilenden Sachverhalt anwendbar und der Entscheid weicht im Ergebnis nicht
vollkommen von der gesetzlich vorgesehenen Rechtsordnung ab. Die Voraussetzungen für
einen Behandlungsanspruch nach § 40 VwVG BL sind damit nicht gegeben. Ein anderer
Revisionsgrund ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht geltend
gemacht. Demzufolge ist die Beschwerdegegnerin zu Recht nicht auf das
Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdeführers eingetreten und der Regierungsrat hat
diesen Entscheid zu Recht geschützt. Die Beschwerde ist demnach auch in diesem Punkt
unbegründet und abzuweisen.

E. 6
Es bleibt über die Kosten zu befinden. Gemäss § 20 Abs. 1 VPO ist das Verfahren vor dem
Kantonsgericht kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und
die Beweiskosten und werden in der Regel der unterliegenden Partei in angemessenem
Ausmass auferlegt (§ 20 Abs. 3 VPO). Vorliegend sind die Verfahrenskosten in der Höhe
von Fr. 1'400.-- dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen. Nach § 21 Abs. 1
VPO kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei für den Beizug eines Anwalts bzw.
einer Anwältin eine angemessene Parteientschädigung zulasten der Gegenpartei
zugesprochen werden. Dem Kanton wird keine Parteientschädigung zugesprochen (§ 21
Abs. 2 VPO). Die ausserordentlichen Kosten sind demnach wettzuschlagen. Demgemäss



wird erkannt: ://: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten in der Höhe
von Fr. 1'400.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten
Kostenvorschuss verrechnet. 3. Die Parteikosten werden wettgeschlagen. Präsidentin
Gerichtsschreiberin
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